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FreisteIIungsbescheid

für  2017  b'is  2019  zur

Körperschaftsteuer

und  Gewerbesteuer

Festste11ung

umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft  ist  nach % 5 Abs.  1 Nr.  9 KStG von
Sie ist  nach fi 3 Nr.  6 GewStG von der Gewerbesteuer

der Körperschaftsteuer  befreit.
befreit.

Hinweise  zur  Steuerbegünstigung
Die  Körperschaft  fördert  im Sinne  der  §§ 51  ff.  Aü aussch1ießlich  und  unmitte1bar
mildtätige  und folgende  gemeinnützige  Zwecke:

- Förderung  der  Religion  (g 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  2 Aü)
- Förderung  der  Jugendhi1fe  (g 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  4 AC))
- Förderung  der Entwick1ungszusammenarbeit  (§ 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  15 Aü)

Hinweise  zur Ausste1lung  von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft  ist  berechtigt,  für  Spenden, die ihr zur Ver,wendung für  diese  Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen  nach amt1ich  vorgeschrfübenem  Vordruck  (g so Abs.  1 EStDV) auSZu-
ste11en.  Die amt1ichen  Muster  fC]r die  Ausste1füng  steuer1icher  Zuwendungsbestätigungen  stehen  im
Internet  unter  https://www.formu1are-bfinv.de  a1s ausfü11bare  Formu1are  zur Verfügung
Die Körperschaft  ist  berechtigt,  f0r  IVlitg1iedsbeitrage  Zuwendungsbestätigungen  nach amt1ich
vorgeschriebenern  Vordruck  (ffi 50 Abs.  1 EStDV) auszuste11en
Zuwendungsbestät1gungen  für  Spenden und ggf. IVlitg1iedsbeiträge  dürfen  nur ausgeste11t  werden.
wenn das Datum dieses  Freiste11ungsbescheids  nicht  1änger a1s fCinf Jahre  zurück1iegt.  Die Frist
ist taggenau  zu berechnen  (g 63 Abs.  5 Aü

Haftung  bei unrichtigen  Zuwendungsbestätfgungen  und feh1verwendeten  Zuwendungen
Wer vorsätz1ich  oder grob fahrlässig  eine  unrichtige  Zuwendungsbestätigung  ausste1lt  oder  veran-
1asst,  dass Zuwendungen nicht  zu den in der Zuwendungsbestätigung  angegebenen  steuerbegünstigten

steuer  oder Körperschaftsteuer  mit 30 %, die entgangene
dung angesetzt  (i  10b Abs.  4 EStG,  9 9 Abs.  3 KStG,  5 9

Gewerbesteuer  pauschal  mit  15% der  Zuwen-
Nr.  5 GewStG).

Hinweise  zum Kapfta1ertragsteuer«bzug

Bei Kapita'lerträgen,  die bis zum 31. 12.2024  zufließen,  reicht  für  die  Abstandnahme  vom Kapita1-
ertragsteuerabzug  nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr.  1 sowie  Abs.  4b Satz  1 Nr.  3 und Abs.  10
Satz 1 Nr. 3 EStG die  Vor1age  dieses  Bescheides  oder die Uberlassung  einer  amt1ich  beg1aubigten
Kopfö dieses  Bescheides  aus. Das G1eiche  gi1t  bis zum o. a.  Zeitpunkt  für  die Erstattung  von
Kapita'lertragsteuer  nach % 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch  das depotf(.ihrende  Kred'it-  oder
Finanzdi  enstföi  st  ungsi  nstit  ut.

Die Vorlage  dieses  Bescheides  ist  unzfüässig,  wenn die  Erträge  in einem  wirtschaft1icheri
Geschäftsbetrieb  anfa11en,  für  den die Befreiung  von der Körperschaftsteuer  ausgesch1ossen  ist.

Anmerkungen

Bitte  beachten  Sie, dass die Inanspruchnahrne  der Steuerbefreiungen  auch  in Zukunft  von  der  tat-
sächlichen  Geschäftsführung  abhängt,  die der Nachprüfung  durch das F1nanzamt - ggf.  im Rahmen ei-
ner Außenprüfung  - unter1iegt.  Die tatsäch1iche  Geschäftsführung  muss auf die aussch1ie131iche
und unmitte1bare  Erfü11ung  der steuerbegünstigten  Zwecke gerichtet  sein  und die Best'immungen der
Satzung  beachten.

eDnl,esTmätusigskeauictshbekrÜnicftht1g, eeurrcmÖhgoenrsdnüuben?ssmicäßht1gmeiAtufNazech'cwehniusne?en(.ib4AruBfsi'1edu1n1gunendderEnEtw1nicnkah1muengn duendr ARsC-efflb-
1agen)  nachgewiesen  werden  (§ 63 Aü).
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Erläuterungen
Es  ist  rege1märlig  zu überprüfen,  ob die  tatsäch1iche  Geschäftsführung  den  gemeinnützigkeits-

recht1ichen  Bestimmungen  entspricht.  Ihre  nachste  Steuererklärung  reicheri  Sie  bitte  - vorbeha1t-

1ich  einer  abweicheriden  Aufforderung  des  Finanzamtes  -  in 2023  fur  die  Jahre  2020  bis  2022  ein.

Bitte  achten  Sfe  darauf,  a1le  in der  Steuererklärung  genannten  unter1agen  (B11anz,  Gewinn-  und

Verlustrechnung  bzw.  Aufste1füng  Ober  samt1iche  Einnahmen  und  Ausgaben,  Aufste11ung  uber  das  Ver-

mogen,  Protoko11e  der  M1tg1iederversammfüng,  Geschäftsbericht,  Tätigkeitsbericht  usw.  ) mit

einzureichen.
Ich  weise  darauf  hin,  dass  die  Übermitt1ung  der  Steuererk1ärung  e1ektron1sch  zu erfo1gen  hat;

dies  kann  entweder  uber  das  ELSTER  -l ün1ine-Finanzarnt  (www.e1ster.de)  oder  mitte1s  kommerziel1er

Steuersoftware  erfo1gen.

Dat  enschut  zhi  nweis  :

Informationen  über  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  in der  Steuerverwa1tung  und  über  Ihre

Rechte  nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  sowie  über  Ihre  Ansprechpartner  in Datenschutzfragen

entnehmen  Sie  bitte  dem  a11gerneinen  Informationsschreiben  der  Finanzverwa1tung.  D'ieses

Informationsschreiberi  finden  Sie  unter  www.finanzamt.de  (unter  der  Rubrik  "Datenschutz")  oder

erha1ten  Sie  bei  Ihrem  Finanzamt.

Recht  sbene1  fsbe  lehr  ung

Gegen  diesen  Freiste1füngsbescheid  ist  der  Einspruch  gegeben.

Eln  Einspruch  ist  jedoch  ausgesch1ossen,  soweit  dieser  Bescheid  einen  Verwa1tungsakt  ändert  oder

ersetzt,  gegen  den  ein  zfüässiger  Einspruch  oder  (nach  einem  zu1ässigen  Einspruch)  eine  zu1assige

K1age,  Revision  oder  Nichtzu1assungsbeschwerde  anhängig  ist.  In  diesem  Fa11  wird  der  neue

Verwa1tungsakt  Gegenstand  des  Rechtsbehe1fsverfahrens.  Dies  gi1t  auch,  soweit  sich  ein

angefochtener  Vorauszah1ungsbescheid  durch  die  Jahressteuerfestsetzung  er1edtgt.

Der  Einspruch  ist  bei  dem vorbezeichneten  Finanzamt  schrift1ich  einzureichen,  diesem  elektronisch

zu ubermitteln  oder  dort  zur  Niederschrift  zu erk1ären.

Die  Frist  für  die  Ein1egung  eines  Einspruchs  beträgt  eineri  Monat.  Sie  beginnt  m'it  Ablauf  des

Tages,  an  dem  Ihnen  dieser  Bescheid  bekannt  gegeben  worden  ist.  Bei  Zusendung  durch  einfachen

L)bergabeBrief  oder  Zuste'lfüng  mitte1s  Einschretben  durch  g'ilt  die  Bekanntgabe  mit  dem dritten  Tag

nach  Aufgabe  zur  Post  a1s  bewirkt,  es  sei  denn,  dass  der  Besche'id  zu  einem  späteren  Zeitpunkt

zugegangeri  ist  .

Bei  Zuste1lung  mit  Zuste1lungsurkunde  oder  mittels  Einschreiben  rnit  Rückscheiri  oder  gegen  Em-

pfangsbekenntnis  ist  Tag  der  Bekanntgabe  der  Tag  der  Zuste11ung.

Zu  Ihrer  Information:
Wenn  Sie  beabsichtigeri,  einen  Einspruch  e1ektronisch  e'inzu1egen,  wird  empfoh1en,  den  E'inspruch

uber  'Mein  ELSTER'  (www.e1ster.de)  oder  jede  andere  Steuer-Software,  die  die  Mög1ichke'it  des

e1ektronischen  Einspruchs  anbietet,  zu übermitteln.

weitere  Iriformationen

Öffnungszei  ten  :

Sprechzeiten  a1lgemein
Mo -  Fr:  8:30  -12:00  Llt'u'

[)i  : 13:30  -  15:00  Uhr

Service-  u.Informationsste11e
Mo -  Fr:  7:30  -  12:00  Uhr

Di : 12:00  -  15:00  Llhr

Nahverkehrsanb1ndung  :
Verkehrsverbund  Rhein-Sieg,  Stra8enbahn1inie  66 und  Buslinie  529 bis  Ha1teste11e  Sankt

Augustin  Zentrum,  Buslinie  508 bis  Ha1teste11e  Kinderkrankenhaus
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